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Landkreis Leipzig – Landratsamt – 
Umweltamt SG Immissionsschutz 
Herr Dr. Paul Herenz 
Stauffenbergstraße 4 
04552 Borna 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage:  Biogasaufbereitungsanlage 
Betreiber:  Landwirtschaftsbetrieb Olaf Kupfer 
Standort:  04687 Trebsen, Ernst-Thälmann-Straße, Gemarkung Neichen, 
 Flurstück 49/2 
Betreff:  Antrag gem. § 4 BImSchG zur Errichtung und Betrieb einer 
 Biogasaufbereitungsanlage 
Ihr Zeichen: 10132/106.11/1047/1 
hier:  Stellungnahme der Stadt Trebsen 
 
 
Sehr geehrter Herr Herenz, 
 
mit dem Schreiben vom 16.10.2023 baten Sie um Stellungnahme der Stadt Trebsen zur 
UVP-Pflicht unter Hinweis auf die einschlägigen Kriterien nach Anlage 3 
UVPG und die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB. 
 
Die allgemeine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten 
Kriterien durchgeführt worden. Eine UVP-Pflicht besteht nicht, das Vorhaben unterliegt nicht 
den im Punkt 18 (Bauvorhaben) der Anlage 1 des UVPG aufgelisteten Bauvorhaben. Eine 
UVP –Pflicht nach § 5 Abs. 1 i.V.m § 7 Abs.2 UVPG ergibt sich aus bauordnungsrechtliche 
und bauplanungsrechtlichen Gründen nicht. Es sind keine Kriterien der Anlage 3 UVPG 
hinsichtlich bauplanungsrechtlicher und bauordnungsrechtlicher Belange gefasst. 
Das Bauvorhaben befindet sich nicht in einem Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungs-
gesetzes. 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt und ist Anlage dem Schreiben beigefügt. 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Steffen Lämmel 
kom. Leiter Bauamt   

Anlage 1 zur Vorlagen-Nr.:  BA/36/2023




